
operation der Produktion langlebiger Waren erweitern und den Austausch hoch- 
wertiger Konsumgüter steigern.

Die Mitgliedsländer des RGW werden abgestimmte Maßnahmen zur komple
xen Entwicklung der gegenseitigen Transportverbindungen durchfuhren, die 
insbesondere eine engere Koordinierung der Pläne für die Entwicklung des Ver
kehrswesens, die Abstimmung gegenseitig interessierender Investitionen zur 
Entwicklung der Infrastruktur der Länder auf diesem Gebiet, die Erhöhung der 
Durchlaßfähigkeit der Grenzbahnhöfe sowie die Vervollkommnung des Pla
nungssystems und der Bedingungen für die Beförderung von Außenhandelsgü
tern durch alle Verkehrsträger betreffen, wobei der Notwendigkeit der Verbesse
rung der Bedingungen der Seetransporte in die SRV und in die Republik Kuba 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Auf der Grundlage der Erweiterung und Vertiefung der Zusammenarbeit und 
der ökonomischen Integration wird sich der gegenseitige Warenaustausch auch 
künftig erhöhen.

Die Mitgliedsländer des RGW halten es für ihre internationale Pflicht, der 
SRV, der Republik Kuba und der MVR bei der Beschleunigung der Entwick
lung und der Steigerung der Effektivität ihrer Volkswirtschaft auf der bestehen
den gerechten Grundlage unter Berücksichtigung der in diesen Ländern stehen
den Aufgaben der sozialistischen Industrialisierung auch weiterhin Hilfe zu 
gewähren und ihre breite Teilnahme an der internationalen sozialistischen Ar
beitsteilung zu fordern.

Die Mitgliedsländer des RGW halten es unter den gegenwärtigen Bedingun
gen für erforderlich, den Mechanismus der Zusammenarbeit im Rahmen des 
RGW wirksamer zu gestalten, damit er den Aufgaben der Vervollkommnung der 
internationalen sozialistischen Arbeitsteilung und der Erhöhung ihrer Effektivi
tät, der rechtzeitigen Lösung herangereifter Probleme und der Verstärkung der 
Interessiertheit der Mitgliedsländer des RGW an der vorrangigen Entwicklung 
der gegenseitigen Zusammenarbeit entspricht. Die Aufgabe, die Zusammenar
beit auf dem Gebiet der Planungstätigkeit mit der aktiven Nutzung der Ware- 
Geld-Beziehungen organisch zu verbinden, bleibt aktuell.

Das geltende System der Preisbildung im gegenseitigen Handel sowie die Va
luta- und Finanzinstrumente der Zusammenarbeit werden auch weiterhin ver
vollkommnet, die kollektive Währung - der transferable Rubel - wird weiter ge
stärkt.

Zur Entwicklung und Vervollkommnung des Mechanismus der Zusammenar
beit müssen auch die im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe auszuarbeiten
den Vorschläge zur Annäherung der Strukturen der Wirtschaftsmechanismen 
der Mitgliedsländer des RGW auf den Gebieten, die für die Entwicklung der ge
genseitigen Wirtschaftsbeziehungen von großer Bedeutung sind, beitragen.

Ausgehend von der wichtigen Rolle, die die wirtschaftliche Zusammenarbeit
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